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Die 26. ordentliche Generalversammlung der AEVG Abfall- Entsorgungs- und Verwertungs 
GmbH findet am 31.5.2011 mit folgender Tagesordnung statt: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 und über 

die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 
3. Beschlussfassung über die Zurkenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 

31.12.2010 und über des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2010 
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der 

Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 
6. Verschmelzung der Gesellschaft als übertragende Gesellschaft mit der Holding Graz – 

Kommunake Dienstleistungen GmbH als übernehmende Gesellschaft zum 31.12.2010 
7. Verzichtserklärungen 
8. Genehmigung des Verschmelzungsvertrages 
9. Erklärung der Stadt Graz zum Bestandsvertrag der AEVG Abfall- Entsorgungs- und 

Verwertungs GmbH vom 17.1.19997 samt Nachtrag 
 
Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. 
Nr. 42/2010, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung 
der AEVG Abfall- Entsorgungs- und VerwertungsGmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, 
die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Soll‐Ist Vergleich 2010: 
 

             

 
 

 
 
 
G&V: 
 
Umsatzerlöse:  Rückläufige Klärschlammaufbereitung überkompensiert durch 
Mehrmengen im Bereich Recyclingcenter (+2800 to) und Siedlungsabfälle (+2936 to) . Nicht 
geplante Einmalerträge (Schadenersätze) i.H.v. 287 Tsd 
 
Sachaufwand:  Reduktion des Sachaufwandes durch höher als geplanten 
Umsatzbonus der Servus Abfall bzw Einsparungen im Bereich der Verwertungskosten und 
Betriebsanlagenoptimierungen. 
 
Investitionen: 
 
Verschobene Investitionsvorhaben durch Start des Haus Graz Projektes. 
 
 
Zu TOP 2 – Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 
 
Im Folgenden wird der Prüfungsbericht auszugsweise wiedergegeben: 
Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2010 und 
des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 erfolgte durch 
die Pucher & Schachner Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH. 
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Graz, Sturzgasse 16, ein zusätzlicher Standort 
befindet sich in Gössendorf (Klärwerk). 

 
 
 
 
 



 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 37.000,--, auf das Stammkapital haben die 
Gesellschafter folgende Stammeinlagen übernommen: 
 
 Stadt Graz       1,0 %    €      370,00 
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH 99,0 %    € 36.630,00 
 

Die Gesellschaft ist beim Landesgericht für Zivilrechtssachen im Firmenbuch unter der Zahl 
FN 50002 h eingetragen und wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.9.1984 gegründet.  

 

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind laut Gesellschaftsvertrag: 
1. die Besorgung von Angelegenheiten der Abfallwirtschaft, insbesondere: 

a.) die Verwertung und Entsorgung von Abfällen, unter Einschluss von 
Klärschlamm und anderen Klärwerksabfällen, 

b.) die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Verwertung und Entsorgung 
von Abfällen, unter Einschluss von Klärschlamm und anderen 
Klärwerksabfällen, insbesondere von mechanisch - biologischen oder 
thermischen Abfallbehandlungsanlagen, 

c.) Maßnahmen im Sinne von Verordnungen, die auf der Grundlage des 
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBI 325/1990, in der jeweils geltenden Fassung, 
erlassen wurden. 

2. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Aufgaben und 
Tätigkeiten, die auf Grund von abfallwirtschaftlichen Gesetzen des Bundes, der 
Länder oder auf Grund von Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Graz Dritten 
zur Besorgung übertragen werden können. 

3. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur 
Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, 
insbesondere zu Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften 
sowie zur Beteiligung an und zur Führung von anderen Unternehmen mit 
abfallwirtschaftlicher Zielsetzung. 

 
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2010 und sind DI Walter Sattler 
und Mag. Jürgen Löschnig. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam. 
 
Der Aufsichtsrat (9 Mitglieder, davon 3 vom Betriebsrat entsandt) hat im Geschäftsjahr 5 
Sitzungen abgehalten.  
 
Zusätzlich fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses zum Thema Jahresabschluss 2009 
statt. 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
 
Durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.4. 2007 wurde die Einbringung von 50% der Anteile 
der AEVG der Stadt Graz in die Grazer Stadtwerke AG beschlossen. Zum 31.12.2009 stand die 
AEVG zu 99% (VJ 49%) im Eigentum der GRAZ AG - Stadtwerke für kommunale Dienste und 
zu 1% (VJ 51%) im Eigentum der Stadt Graz. 
 



 

Die AEVG gehört zum Konzern der GRAZ AG – und steht mit deren verbundenen 
Unternehmen in einem Konzernverhältnis 
Seit April 2002 ist die Gesellschaft mit 51% an der SERVUS ABFALL Dienstleistungs GmbH 
sowie als Kommanditist mit einer Vermögenseinlage in Höhe von € 510.000,-- an der SERVUS 
ABFALL DienstleistungsGmbH CO KG beteiligt. Die Kommanditisten haben lt. 
Gesellschaftsvertrag eine Finanzierungsverpflichtung abgegeben, wonach sie sich 
verpflichten, die Eigenkapitalquote der Gesellschaft nicht unter 30% sinken zu lassen. In der 
Generalversammlung vom 20.5.2010 wurde die Absenkung des erforderlichen Eigenkapitals 
auf 20% für 3 Jahre beschlossen. 
 
Die AEVG ist an der 2009 gegründeten A.D. BioErde und Kompost GmbH mit einem Anteil 
von 51% beteiligt. 
 
Mit der SERVUS Abfall Dienstleistungs GmbH & CoKG und der A.D. BioErde und Kompost 
GmbH bestehen Liefer- und Leistungsbeziehungen. Mit der GRAZ AG erfolgt eine 
Dienstleistungsverrechnung. 
 
Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Stadt Graz unter der Steuernummer 989/7239 
geführt. 
 
Anzahl der Arbeitnehmer: 
 
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 69062 (VJ 68,39), davon 54,20 
Arbeiter und 15,41 Angestellte. 
 
Für die Dienstnehmer der Gesellschaft wird der Kollektivvertrag für Arbeiter und Angestellte 
der chemischen Industrie angewandt. Die kollektivvertragliche Erhöhung der Löhne und 
Gehälter betrug mit Wirksamkeit ab 1.5.2010 1,9%. 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn‐ u. Verlustrechnung 
 
BILANZ: 
AKTIVA: 
Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens und die Aufgliederung der 
Jahresabschreibung nach den einzelnen Posten ist im Anlagenspiegel dargestellt. 
 
Zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen in 
Höhe von € 17.801,76 gebildet. 
 
In den Forderungen gegenüber verbundenen Untenehmen sind laufende Verrechnungen mit 
de A.D. BioErde und Kompost GmbH enthalten. 
 
In den sonstigen Forderungen ist im wesentlichen der Barwert eines Annuitätenzuschusses, 
welcher für die Errichtung der Klärschlammtrocknungsanlage gewährt wurde in Höhe von € 
221.262,21 (VJ T€ 248,2) ausgewiesen. 

 
PASSIVA: 
In der nicht  gebundenen  Kapitalrücklage wird der Zuschuss der Stadt Graz zur 
Verlustabdeckung aus dem Jahr 1990 ausgewiesen.  
 

Die Entwicklung der Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln und die Auflösung nach 
den einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der bezughabenden Beilage dargestellt. 

 
Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen kann dem beiliegenden Spiegel entnommen 
werden.  
 
In den Verbindlichkeiten  gegenüber  verbundenen  Unternehmen, sind laufende 
Verrechnungen mit der SERVUS ABFALL DienstleistungsGmbH & Co KG und mit der Holding 
Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH enthalten. Weiters werden in dieser Position die 
Verbindlichkeiten gegenüber der City Light ausgewiesen (Konzernfinanzierung). 
 
In den Verbindlichkeiten  gegenüber Unternehmen, mit denen  ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, sind laufende Verrechnungen mit der Energie Graz und der Stromnetz GmbH 
ausgewiesen. 
 
Die Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
betreffen Grundstücke. Sie betragen für das folgende Geschäftsjahr  
€ 4.591,18 (VJ: T€ 4,5) und für die folgenden fünf Geschäftsjahre € 22.956,90 (VJ:  
T€ 22,4). 

 
Haftungsverhältnisse: 
Gegenüber der Raiffeisenlandesbank Steiermark wurde eine Ausfallsbürgschaft für die 
SERVUS ABFALL DienstleistungsGmbH & Co KG in Höhe von € 1.173.680,66 (Vorjahr T€ 
1.431,3) abgegeben. 
 
 



 

Gewinn‐ und Verlustrechnung: 
 
Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 
 

    2010      2009 
€ T€ 

Stadt Graz: 
Müllentsorgung  10.820.243,94 10.590 
Entsorgung Klärschlamm u. Rechengut 4.048.240,85 4.118 
Sammlung und Verwertung v. Altstoffen 
und Biomüll   3.402.722,17 4.976 
 
Privatanlieferer, Gewerbebetriebe 
und Verkauf von Altmaterial  6.422.024,03 6.232 
 
Vergütung ARO, AGR und Altpapier- 
verwertung    2.372.674,64         1.429 
  27.065.905,63       27.345 
 
In der Position Aufwendungen  für  Abfertigungen  und  Leistungen  an  betriebliche 
Mitarbeitervorsorgekassen  sind Aufwendungen für Zahlungen an betriebliche 
Mitarbeitervorsorgekassen von € 16.333,26 (VJ T€ 15,4) enthalten. 
 
Die übrigen  betrieblichen Aufwendungen setzen sich im wesentlichen aus den Sammel-, 
Fracht- und Verwertungskosten (€16.607.492,60, VJ: €16.299,6), Fremdleistungen (€ 
629.551,22, VJ: 498,7), Werbeaufwendungen (€ 146.997,60 VJ: T€ 174,4), 
Mietaufwendungen (€ 10.967,47, VJ: 17,4), Versicherungsaufwendungen (€ 184.742,69, VJ: 
T€ 173,1) und Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten  
(€ 36.835,82, VJ: T€ 30,2) zusammen. 
 
Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010 der AEVG Abfall- Entsorgungs- und Verwertungs 
GmbH liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei. 
 
Bestätigungsvermerk: 
 
Die Pucher & Schachner, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, hat nach Prüfung 
des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt 
und festgestellt, dass der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht. 
 
 
Zu TOP 3 – Konzernjahresabschluss zum 31.12.2010 
 
Es wird auf den in der Beilage angeschlossenen Konzernjahresabschluss verwiesen. 
 
 
 
 
 



 

Zu TOP 4 ‐ Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2010 
 
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates soll der Bilanzgewinn 2010 in Höhe von € 1.077.064,50 
auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 
 
Zu TOP 5 ‐ Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das 
Geschäftsjahr 2010 
 
Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der Prüfberichte sowie der Lageberichte wird 
vorgeschlagen den Geschäftsführern der AEVG Abfall-, Entsorgungs- und Verwertungs 
GmbH, DI Walter Sattler und Mag. Jürgen Löschnig, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen. 

 
 
Zu TOP 6 – Verschmelzung der Gesellschaft als übertragende Gesellschaft mit der Holding 
Graz  –  Kommunale  Dienstleistungen  GmbH  als  übernehmende  Gesellschaft  zum 
31.12.2010 
 
Im Zuge der Neuorganisation des Hauses Graz und der Umwandlung der GRAZ AG in die 
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH wurden unter anderem auch die 
Aktivitäten der AEVG in den Bereich „Services“ der Holding Graz eingegliedert. Dies ist durch 
die Sacheinlage mit Wirkung vom 1.1.2011 großteils erledigt worden. Die aktuellen Agenden 
der AEVG iZm der Müllbearbeitung werden großteils bereits seit 1.1.2011 durch die Holding 
Graz vorgenommen und sollen zukünftig zur Gänze von dieser durchgeführt werden.  
 
Vor diesem Hintergrund ist somit ein Fortbestand der AEVG nicht mehr erforderlich, sodass 
eine Zusammenführung durch Verschmelzung unter Anwendung der §§ 219ff AktG bzw. 
§§96 ff GmbHG wie auch unter Anwendung der steuerlichen Begünstigungen des Art I 
UmgrStG, dh die Umgründung erfolgt steuerneutral und es kommt zu keiner Aufdeckung 
stiller Reserven, erfolgen kann. Bei dieser Form der Umgründung wird die Firma AEVG mit 
der Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch gelöscht. 
 
Details zu den bei der Verschmelzung zu beachtenden Punkten können dem beiliegenden, in 
dieser Angelegenheit an den Aufsichtsrat der Holding Graz gestellten Antrag entnommen 
werden (der Aufsichtsrat der Holding Graz hat in seiner Sitzung am 12.4.2011 diesem Antrag 
seine Zustimmung erteilt). 
 
 
Zu TOP 7 – Verzichtserklärungen 
 
Um die Verschmelzung mit einem vertretbaren Aufwand in relativ kurzer Zeit umsetzen zu 
können ist es vorgesehen, dass beide Gesellschafter auf eine Vielzahl von Formvorschriften 
verzichten. 
 
Verzichtet wird zB auf die Einbringung einer Klage auf Anfechtung oder Feststellung der 
Nichtigkeit des Verschmelzungsvertrages, auf die Erstattung eines Verschmelzungsberichtes 
und auf die Prüfung des Verschmelzungsvertrages. 



 

Zu TOP 8 – Genehmigung des Verschmelzungsvertrages 
 
Der zwischen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft 
abzuschließende notarielle Verschmelzungsvertrag liegt als integrierender Bestandteil dieser 
Beschlussfassung bei. 
 
 
Zu TOP 9 – Erklärung der Stadt Graz zum Bestandsvertrag der AEVG Abfall‐, Entsorgungs‐ 
und VerwertungsGmbH vom 17.1.1997 
 
Im Zuge dieser Verschmelzung soll von Seiten der Stadt Graz festgestellt werden, dass das 
Bestandsverhältnis mit der Gesellschaft vom 17.1.1997 samt Nachtrag bezüglich des 
Grundstückes 796/2 Katastralgemeinde 63220 Gössendorf (derzeit einkommend in 
Einlagezahl 572 Katastralgemeinde 63220 Gössendorf, grundbücherliche Alleineigentümerin: 
Stadt Graz) ungeachtet der Formulierung in Punkt 3 des Bestandvertrages auf die Holding 
Graz übergeht und auf die Dauer deren Bestandes als abgeschlossen gelten soll. 
 
 
Dem Vertreter der Stadt Graz in der AEVG Abfall- Entsorgungs- und VerwertungsGmbH, StR 
Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, ist gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landhauptstadt Graz 
1967, LGBI.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBI.Nr. 42/2010, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der 
Generalversammlung der Gesellschaft am 31.5.2010, zu erteilen. Die Beschlussfassung über 
diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.  
 
 
Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Voranschlags-, Finanz- und 
Liegenschaftsausschuss den 
 

A n t r a g 
 
 

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, 
LGBl.Nr.130/1967 idF. LGBl Nr. 42/2010 beschließen: 

 
Der Vertreter der Stadt Graz, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, wird ermächtigt, in der am 
31.5.2010 stattfindenden ordentlichen 26. o. Generalversammlung der AEVG Abfall- 
Entsorgungs- und VerwertungsGmbH., insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen: 

 

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 und 
über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 

2. Beschlussfassung über die Zurkenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 
31.12.2010 und über des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2010 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der 

Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 



 

5. Genehmigung der Verschmelzung der Gesellschaft als übertragende Gesellschaft mit 
der Holding Graz – Kommunake Dienstleistungen GmbH als übernehmende 
Gesellschaft zum 31.12.2010 

6. Genehmigung der Abgabe und Unterfertigung der notwendigen Verzichtserklärungen 
7. Genehmigung des Verschmelzungsvertrages 
8. Genehmigung und Unterfertigung der Erklärung der Stadt Graz zum Bestandsvertrag 

der AEVG Abfall- Entsorgungs- und Verwertungs GmbH vom 17.1.19997 samt 
Nachtrag 

 
 
Beilagen:  
Tagesordnung 
Anlagenspiegel 
Aufstellung Investitionszuschüsse 
Rückstellungsspiegel 
Lagebericht AEVG 
Konzernjahresabschluss samt Lagebericht 
Antrag auf Verschmelzung an den Aufsichtrat der Holding Graz 
Verschmelzungsvertrag – Entwurf Notariatsakt 
Vollmacht 
 
Die Bearbeiterin:       Der Abteilungsvorstand: 
 
 
Mag.a Ulrike Temmer        Mag. Dr. Karl Kamper 

 
Der Finanzreferent: 

 
 

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 
 

 
 
Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses am 
................................ 
 
 
Der Vorsitzende:  Die Schriftführerin: 
 
Dr. Gerhard Wohlfahrt 















































AEVG Abfall- Entsorgungs- und VerwertungsGmbH  

Pucher & Schachner GmbH Seite 1 

Beilagenverzeichnis 

Beilage 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 
Konzernbilanz 31. Dezember 2010 I 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010 II 
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2010 III 
Darstellung der Komponenten des Eigenkapitals und ihrer Entwicklung 
für das Geschäftsjahr 2010 IV 
Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2010 V 
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 VI 

 
Sonstige Beilagen 

Auftragsbedingungen VII 
 
 
 

 





























































 
 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Abschlussprüfungen  

(AAB AP 2011) 
 

 
 
Auszug aus den vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit 
Beschluss vom 8.3.2000 zur Anwendung empfohlenen Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe, umfassende Teile der 
Präambel und die Punkte 1 bis 16 des I. Teiles. Adaptiert vom Arbeitskreis 
für Honorarfragen und Auftragsbedingungen am 23.5.2002, am 
21.10.2004, am 18.12.2006, am 31.8.2007, am 26.2.2008, am 30.06.2009, 
am 22.3.2010 sowie am 21.02.2011. 
 
 
 

Präambel und Allgemeines 
 
(1) Wird nicht abgedruckt. 
 
(2) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gilt, dass, falls einzelne 
Bestimmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen. 
 
(3) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gilt weiters, dass der zur 
Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigte verpflichtet ist, 
bei der Erfüllung der vereinbarten Leistung nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Berufsausübung vorzugehen. Er ist berechtigt, sich zur 
Durchführung des Auftrages hiefür geeigneter Mitarbeiter zu bedienen. 
 
(4)  Für alle Teile der Auftragsbedingungen gilt schließlich, dass 
ausländisches Recht vom Berufsberechtigten nur bei ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen ist. 
 
(5)    Die in der Kanzlei des Berufsberechtigten erstellten Arbeiten können 
nach Wahl des Berufsberechtigten entweder mit oder ohne elektronische 
Datenverarbeitung erstellt werden. Für den Fall des Einsatzes von 
elektronischer Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, nicht der 
Berufsberechtigte, verpflichtet, die nach den DSG notwendigen 
Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen. 
 
(6)  Der Auftraggeber verpflichtet sich, Mitarbeiter des Berufsberechtigten 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Berufsberechtigten verpflichtet. 
 
 

I.TEIL 
 

1. Geltungsbereich 
 
(1) Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Verträge über 
(gesetzliche und freiwillige) Prüfungen mit und ohne Bestätigungsvermerk, 
Gutachten, gerichtliche Sachverständigentätigkeit, Erstellung von Jahres- 
und anderen Abschlüssen, Steuerberatungstätigkeit und über andere im 
Rahmen eines Werkvertrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausnahme 
der Führung der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearbeitung und 
der Abgabenverrechnung. 
 
(2) Die Auftragsbedingungen gelten, wenn ihre Anwendung 
ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist. Darüber hinaus sind sie 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehelf. 
 
(3) Punkt 8 gilt auch gegenüber Dritten, die vom Beauftragten zur 
Erfüllung des Auftrages im Einzelfall herangezogen werden. 
 
 

2. Umfang und Ausführung des Auftrages 
 
(1) Auf die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 
 
(2) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen schriftlichen als auch mündlichen Äußerung, so ist der 
Berufsberechtigte nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen 
oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. Dies gilt auch für 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 

(3) Ein vom Berufsberechtigten bei einer Behörde (z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) elektronisch eingereichtes Anbringen ist als 
nicht von ihm beziehungsweise vom übermittelnden Bevollmächtigten 
unterschrieben anzusehen. 
 
 

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung 
 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Berufsberechtigten 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm 
von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für 
die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit 
des Berufsberechtigten bekannt werden. 
 
(2) Der Auftraggeber hat dem Berufsberechtigten die Vollständigkeit 
der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und 
Erklärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und 
Sachverständigentätigkeit schriftlich zu bestätigen. Diese 
Vollständigkeitserklärung kann auf den berufsüblichen Formularen 
abgegeben werden. 
 
(3)  Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit keinerlei 
Ersatzpflichten. 
 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu 
verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Berufsberechtigten gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 
 
(2) Der Auftraggeber stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, 
nämlich sein Name sowie Art und Umfang inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Berufsberechtigten und 
Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des 
Vorliegens von Befangenheits- oder Ausschließungsgründen iSd §§ 
271 ff UGB im Informationsverbund (Netzwerk), dem der 
Berufsberechtigte angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die 
übrigen Mitglieder des Informationsverbundes (Netzwerkes) auch ins 
Ausland übermittelt werden (eine Liste aller Übermittlungsempfänger 
wird dem Auftraggeber auf dessen Wunsch vom beauftragten 
Berufsberechtigten zugesandt). Hierfür entbindet der�Auftraggeber 
den Berufsberechtigten nach dem Datenschutzgesetz und gem § 91 
Abs 4 Z 2 WTBG ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. 
Der Auftraggeber nimmt in diesem Zusammenhang des Weiteren zur 
Kenntnis, dass in Staaten, die nicht Mitglieder der EU sind, ein 
niedrigeres Datenschutzniveau als in der EU herrschen kann. Der 
Auftraggeber kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich an den 
Berufsberechtigten widerrufen.�
 
 

5. Berichterstattung 
 
(1) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten. 
 
(2) Gibt der Berufsberechtigte über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine 
schriftliche Äußerung ab, so haftet er für mündliche Erklärungen über 
diese Ergebnisse nicht. Für schriftlich nicht bestätigte Erklärungen und 
Auskünfte von Mitarbeitern haftet der Berufsberechtigte nicht. 
 
(3) Alle Auskünfte und Stellungnahmen vom Berufsberichtigten und 
seinen Mitarbeitern sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen 
oder schriftlich bestätigt werden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten 
nur solche, bei denen eine firmenmäßige Unterfertigung erfolgt. Als 
schriftliche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf 
elektronischem Wege, insbesondere auch nicht per E-Mail. 



(4) Bei elektronischer Übermittlung von Informationen und Daten können 
Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Der Berufsberechtigte 
und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die durch die elektronische 
Übermittlung verursacht werden. Die elektronische Übermittlung erfolgt 
ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers. Dem Auftraggeber ist es 
bewusst, dass bei Benutzung des Internet die Geheimhaltung nicht 
gesichert ist. Weiters sind Änderungen oder Ergänzungen zu Dokumenten, 
die übersandt werden, nur mit ausdrücklicher Zustimmung zulässig. 
 
(5) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den 
Berufsberechtigten und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon 
– insbesondere in Verbindung von automatischen 
Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen 
Kommunikationsmittel – nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige 
Informationen gelten daher dem Berufsberechtigten nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch schriftlich zugegangen sind, es sei denn, es 
wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische 
Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche 
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die 
Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. 
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an 
den Berufsberechtigten gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken 
an Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 
 
(6) Der Auftraggeber stimmt zu, dass er vom Berufsberechtigten 
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine 
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch übermittelt bekommt. Es 
handelt sich dabei nicht um unerbetene Nachrichten gemäß § 107 TKG. 
 
 

6. Schutz des geistigen Eigentums des Berufsberechtigten 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Berufsberechtigten erstellten Berichte, 
Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen 
und dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 
1988) verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe beruflicher 
schriftlicher als auch mündlicher Äußerungen des Berufsberechtigten an 
einen Dritten zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des 
Berufsberechtigten.  
 
(2) Die Verwendung beruflicher schriftlicher als auch mündlicher 
Äußerungen des Berufsberechtigten zu Werbezwecken ist unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Berufsberechtigten zur fristlosen Kündigung aller 
noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 
 
(3) Dem Berufsberechtigten verbleibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Berufsberechtigten vorbehalten. 
 
 

7. Mängelbeseitigung 
 
(1) Der Berufsberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner beruflichen 
schriftlicher als auch mündlicher Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, 
den Auftraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, 
auch über die ursprüngliche Äußerung informierte Dritte von der Änderung 
zu verständigen. 
 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Berufsberechtigten bzw. – falls eine schriftliche Äußerung nicht abgegeben 
wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten Tätigkeit des 
Berufsberechtigten. 
 
 (3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 8. 
 
 

8. Haftung 
 
(1) Der Berufsberechtigte haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig 
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 
 
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des 
Berufsberechtigten höchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
(3) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen 
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.  
 

(4) Gilt für Tätigkeiten § 275 UGB kraft zwingenden Rechtes, so gelten 
die Haftungsnormen des § 275 UGB insoweit sie zwingenden Rechtes 
sind und zwar auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages 
mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtete Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 
 
(5) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des 
Bestätigungsvermerkes zu laufen. 
 
(6) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten 
verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt und der Auftraggeber hievon 
benachrichtigt, so gelten nach Gesetz und den Bedingungen des Dritten 
entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatz-ansprüche gegen den 
Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Berufsberechtigte haftet 
nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten. 
 
(7) Eine Haftung des Berufsberechtigten einem Dritten gegenüber wird 
bei Weitergabe beruflicher schriftlicher als auch mündlicher Äußerungen 
durch den Auftraggeber ohne Zustimmung oder Kenntnis des 
Berufsberechtigten nicht begründet. 
 
(8)  Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnis zum 
Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit ihnen der 
Berufsberechtigte ausnahmsweise doch für seine Tätigkeit haften sollte. 
Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen 
allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die 
Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, 
einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn 
mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere 
Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem 
Zuvorkommen befriedigt. 
 
 

9. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 
 
(1) Der Berufsberechtigte ist gemäß § 91 WTBG verpflichtet, über alle 
Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den 
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, 
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 
 
(2) Der Berufsberechtigte darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur 
mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine 
gesetzliche Verpflichtung hiezu besteht. 
 
(3) Der Berufsberechtigte ist befugt, ihm anvertraute 
personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Auftrages zu verarbeiten oder durch Dritte gemäß Punkt 8 Abs 6 
verarbeiten zu lassen. Der Berufsberechtigte  gewährleistet  gemäß § 15 
Datenschutzgesetz die Verpflichtung zur Wahrung des 
Datengeheimnisses. Dem Berufsberechtigten überlassenes Material 
(Datenträger, Daten, Kontrollzahlen, Analysen und Programme) sowie alle 
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbeiten werden grundsätzlich dem 
Auftraggeber gemäß § 11 Datenschutzgesetz zurückgegeben, es sei 
denn, dass ein schriftlicher Auftrag seitens des Auftraggebers vorliegt, 
Material bzw. Ergebnis an Dritte weiterzugeben. Der Berufsberechtigte 
verpflichtet sich, Vorsorge zu treffen, dass der   Auftraggeber   seiner   
Auskunftspflicht   laut § 26 Datenschutzgesetz nachkommen kann. Die 
dazu notwendigen Aufträge des Auftraggebers sind schriftlich an den 
Berufsberechtigten weiterzugeben. Sofern für solche Auskunftsarbeiten 
kein Honorar vereinbart wurde, ist nach tatsächlichem Aufwand an den 
Auftraggeber zu verrechnen. Der Verpflichtung zur Information der 
Betroffenen bzw. Registrierung im Datenverarbeitungsregister hat der 
Auftraggeber nachzukommen, sofern nichts Anderes ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde. 
 
 

10. Kündigung 
 
(1) Soweit nicht etwas Anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bestimmt 
sich nach Punkt 12. 
 
(2) Ein – im Zweifel stets anzunehmender – Dauerauftrag (auch mit 
Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts Anderes schriftlich 
vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes (vergleiche § 88 
Abs 4 WTBG) nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden. 
 
(3) Bei einem gekündigten Dauerauftragsverhältnis zählen - außer in 
Fällen des Abs 5 - nur jene einzelnen Werke zum verbleibenden 
Auftragsstand, deren vollständige oder überwiegende Ausführung 
innerhalb der Kündigungsfrist möglich ist, wobei Jahresabschlüsse und 
Jahressteuererklärungen innerhalb von 2 Monaten nach Bilanzstichtag als 
überwiegend ausführbar anzusehen sind. Diesfalls sind sie auch 
tatsächlich innerhalb berufsüblicher Frist fertig zu stellen, sofern sämtliche 



erforderlichen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden und 
soweit nicht ein wichtiger Grund iSd § 88 Abs 4 WTBG vorliegt. 
 
(4) Im Falle der Kündigung gemäß Abs 2 ist dem Auftraggeber 
innerhalb Monatsfrist schriftlich bekannt zu geben, welche Werke im 
Zeitpunkt der Kündigung des Auftragsverhältnisses noch zum fertig zu 
stellenden Auftragsstand zählen. 
 
(5) Unterbleibt die Bekanntgabe von noch auszuführenden Werken 
innerhalb dieser Frist, so gilt der Dauerauftrag mit Fertigstellung der zum 
Zeitpunkt des Einlangens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beendet. 
 
(6) Wären bei einem Dauerauftragsverhältnis im Sinne der Abs 2 und 3 
- gleichgültig aus welchem Grunde - mehr als 2 gleichartige, üblicherweise 
nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, 
Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die darüber hinaus 
gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Mitteilung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 

 
11. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers 

 
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Berufsberechtigten 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Berufsberechtigte zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Seine 
Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 12. Annahmeverzug sowie 
unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann 
den Anspruch des Berufsberechtigten auf Ersatz der ihm hierdurch 
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, 
wenn der Berufsberechtigte von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 
 
 

12. Honoraranspruch 
 
(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berufsberechtigten gleichwohl das vereinbarte Entgelt, 
wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf 
Seiten des Bestellers liegen, daran verhindert worden ist (§ 1168 ABGB); 
der Berufsberechtigte braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 
 
(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Berufsberechtigte auch 
berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der 
Erklärung, dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als 
aufgehoben gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Abs 1. 
 
(3) Kündigt der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grund zur Unzeit, so 
hat er dem Auftraggeber den daraus entstandenen Schaden nach 
Maßgabe des Punktes 8 zu ersetzen. 
 
(4) Ist der Auftraggeber – auf die Rechtslage hingewiesen – damit 
einverstanden, dass sein bisheriger Vertreter den Auftrag ordnungsgemäß 
zu Ende führt, so ist der Auftrag auch auszuführen. 
 
 

13. Honorar 
 
(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit, aber auch nichts Anderes 
vereinbart ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer 
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung.  
 
(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten und ihren Auftraggebern wird vor 
allem durch möglichst klare Entgeltvereinbarungen bewirkt. 
 
(3) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine viertel 
Stunde. 
 
(4) Auch die Wegzeit wird üblicherweise im notwendigen Umfang 
verrechnet. 
 
(5) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und 
Umfang zur Vorbereitung des Berufsberechtigten notwendig ist, kann 
gesondert verrechnet werden. 
 
(6)  Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so sind Nachverhandlungen 

mit dem Ziel, ein angemessenes Entgelt nachträglich zu vereinbaren, 
üblich. Dies ist auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren üblich. 
 
(7) Die Berufsberechtigten verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. 
 
(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte 
Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse, gegebenenfalls 
Schlafwagen), Diäten, Kilometergeld, Fotokopierkosten und ähnliche 
Nebenkosten. 
 
(9) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien zu den Nebenkosten. 
 
(10) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. 
anzusehen.  
 
(11) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Berufsberechtigten übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(12) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden.  Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über 
dem Basiszinssatz als vereinbart (siehe § 352 UGB). 
 
(13) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit 
Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Berufsberechtigten Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
(15) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das ist 
die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 
 
 

14. Sonstiges 
 
(1) Der Berufsberechtigte hat neben der angemessenen Gebühren- 
oder Honorarforderung Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen. Er kann 
entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgesetzte)-Tätigkeit 
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Er kann auch die 
Auslieferung des Leistungsergebnisses von der vollen Befriedigung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der 
Berufsberechtigte nur bei krass grober Fahrlässigkeit bis zur Höhe seiner 
noch offenen Forderung. Bei Dauerverträgen darf die Erbringung weiterer 
Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen verweigert werden. Bei 
Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies 
sinngemäß. 
 
(2) Nach Übergabe sämtlicher vom WT erstellten 
aufbewahrungspflichtigen Daten an den Auftraggeber bzw. an den 
nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder ist der Berufsberechtigte berechtigt, 
die Daten zu löschen. 
 
(3) Eine Beanstandung der Arbeiten des Berufsberechtigten berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückhaltung 
der ihm nach Abs 1 zustehenden Vergütungen. 

 
(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Berufsberechtigten auf 
Vergütungen nach Abs 1 ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 
 
(5) Der Berufsberechtigte hat auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen dem Berufsberechtigten und seinem 
Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser in Urschrift besitzt und 
für Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach der 
Geldwäscherichtlinie unterliegen. Der Berufsberechtigte kann von 
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder 
Fotokopien anfertigen. Der Auftraggeber hat hiefür die Kosten insoweit zu 
tragen als diese Abschriften oder Fotokopien zum nachträglichen 
Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufspflichten des 
Berufsberechtigten erforderlich sein könnten.  
 
(6) Der Auftragnehmer ist berechtigt, im Falle der Auftragsbeendigung für 
weiterführende Fragen nach Auftragsbeendigung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevanten Informationen über das geprüfte 
Unternehmen ein angemessenes Entgelt zu verrechnen.  
 



 
(7) Der Auftraggeber hat die dem Berufsberechtigten übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei 
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Berufsberechtigte nach 
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen 
und/oder Depotgebühren in Rechnung stellen. 
 
(8) Der Berufsberechtigte ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei 
ausdrücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Berufsberechtigen rechnen 
musste.  
 
(9) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung 
ist der Berufsberechtigte berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten 
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden. 
 
 

15. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt nur österreichisches Recht. 
 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Berufsberechtigten. 
 
(3) Für Streitigkeiten ist das Gericht des Erfüllungsortes zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 16. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 

�
(1) Bei Abschlussprüfungen, die mit dem Ziel der Erteilung eines 
förmlichen Bestätigungsvermerkes durchgeführt werden (wie z.B. §§ 
268ff UGB) erstreckt sich der Auftrag, soweit nicht anderweitige 
schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nicht auf die Prüfung 
der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, 
wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und 
Devisenrechts, eingehalten sind. Die Abschlussprüfung erstreckt sich 
auch nicht auf die Prüfung der Führung der Geschäfte hinsichtlich 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Im Rahmen der 
Abschlussprüfung besteht auch keine Verpflichtung zur Aufdeckung von 
Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten. 
 
(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der 
uneingeschränkte oder eingeschränkte Bestätigungsvermerk beigesetzt 
werden kann, mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen, der der 
betreffenden Unternehmensform entspricht. 
 
(3) Wird ein Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des 
Prüfers veröffentlicht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestätigten oder 
in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 
 
(4) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so darf dieser 
nicht weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröffentlicht, so ist auch der Widerruf zu 
veröffentlichen. 
 
(5) Für sonstige gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen sowie 
für andere Prüfungen gelten die obigen Grundsätze sinngemäß. 
�
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